
Gemeinde B-Plan Nr. 6 Abwägung 
Elmenhorst-Lichtenhagen Wohngebiet Strandweg der Stellungnahmen zum Vorentwurf 

 
 

Anlage 1 
zum Abwägungs-, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

 
TOP: .................... 

 
 
 
 
Übersicht zur Beteiligung von Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange zum 
Vorentwurf 
 
 
 
Zum Vorentwurf vom 24.01.2020 wurden 13 Stellungnahmen angefordert. Es wurden 12 
Stellungnahmen abgegeben. 

Alle Stellungnahmen enthalten Zustimmung. 

7 Stellungnahmen enthalten Anregungen, die alle berücksichtigt wurden.� 

Unberücksichtigte Anregungen / Bedenken: keine� 

__________________________________________________________________________ 

Durch die Berücksichtigung von Anregungen ergeben sich Änderungen/Ergänzungen an der 
Planzeichnung und in der Begründung:  

Planzeichnung: 

- Erweiterung der Plangebietsfläche nach Norden, um zweiten 
Mülltonnenbereitstellungsplatz festzusetzen 

- Festsetzung von ringförmiger Erschließung (nach Empfehlung vom Bauausschuss 
am 13.08.2020) 

 

Begründung: 

- Überarbeitung von Kapitel 4.2 Verkehrserschließung 
- Anpassung der Flächenzusammenstellung 

 



Gemeinde Elmenhorst-Lichtenhagen, Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6, Wohngebiet Strandweg in Elmenhorst 
Übersicht TöB-Beteiligung zum Vorentwurf (Arbeitsstand 24.01.2020) 

 
 

 

Nr. Behörde Anschrift Antwort Bemerkungen 

1 Amt für Raumordnung und 
Landesplanung/ Region Rostock 

Erich-Schlesinger-Str. 35 
18059 Rostock 15.04.20 landes- und raumplanerische Belange stehen 

Planungszielen nicht entgegen 

2 Landkreis Rostock 
Amt für Kreisentwicklung 

Am Wall 3-5 
18273 Güstrow/ 
August-Bebel-Str.3 
18209 Bad Doberan 

08.05.20 
Hinweis auf fehlende Wendemöglichkeit von 
Entsorgungsfahrzeugen und vorh. bauliche Anlage im 
Bereich der Bereitstellungsplätze 

2a Landkreis Rostock 
Untere Denkmalschutzbehörde 06.04.20 keine Einwände aus denkmalpflegerischer Sicht 

2b Landkreis Rostock 
Amt für Straßenbau und Verkehr 16.04.20 

Hinweise auf fehlende Sichtdreiecke 
Anregung, Mülltonnenstellplätze zu prüfen und 
außerhalb der Sichtdreiecke festzusetzen 

2c Landkreis Rostock 
Untere Naturschutzbehörde 07.04.20 

Herausnahme aus Landschaftsschutzgebiet 
(nördlicher Teil des Plangebiets) wird der Gemeinde 
auf Antrag in Aussicht gestellt 

2d Landkreis Rostock 
Untere Bodenschutzbehörde 30.03.20 keine Einwände aus bodenschutzrechtlicher Sicht 

2e Landkreis Rostock 
Untere Immissionsschutzbehörde 08.04.20 keine Bedenken aus immissionsschutzrechtlicher 

Sicht 

3 Straßenbauamt Stralsund 
Greifswalder Chaussee 
63b 
18439 Stralsund 

24.03.20 
keine Anregungen oder Bedenken hinsichtlich der 
straßenbaulichen und straßenverkehrlichen Belange 
der Straßen des überörtlichen Verkehrs 

4 
e.dis Netz GmbH 
Regionalbereich Mecklenburg- 
Vorpommern  

Am Stellwerk 12 
18233 Neubukow 06.04.20 keine Bedenken 

5 HanseWerk AG Jägersteg 2 
18233 Neubukow   

6 Stadtwerke Rostock AG PF 15 11 33,  
18063 Rostock 25.03.20 kein Einwand 

7 Nordwasser GmbH Carl-Hopp-Str. 1, 
18069 Rostock 30.03.20 Hinweis auf Trinkwasserringleitung und erforderliches 

Leitungsrecht und Schutzbereich 

8 Warnow-Wasser und Abwasserverband 
(WWAV) 

Carl-Hopp-Str. 1, 
18069 Rostock 08.04.20 Hinweis auf Trinkwasserringleitung und erforderliches 

Leitungsrecht 

9 Wasser- und Bodenverband  
"Untere Warnow-Küste" 

Alt Bartelsdorfer Str. 18a 
18146 Rostock 19.03.20 kein Gewässer II. Ordnung im Plangebiet; 

keine Anlagen des WBV im Plangebiet  
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Gemeinde  

Elmenhorst-Lichtenhagen 

Bebauungsplan Nr.6 

Wohngebiet „Strandweg“ 
Abwägung zum Vorentwurf 

Reg.-Nr. 2 

LRO, Amt für Kreisentwicklung 

Stellungnahme: 

 

Abwägungsergebnis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde bedankt sich für die Stellungnahme und berücksichtigt die 
Hinweise folgendermaßen: 
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Gemeinde  

Elmenhorst-Lichtenhagen 

Bebauungsplan Nr.6 

Wohngebiet „Strandweg“ 
Abwägung zum Vorentwurf 

Reg.-Nr. 2 

LRO, Amt für Kreisentwicklung 

Stellungnahme:  

 

 

zu 2.: 
Die Bereitstellungsplätze für die Abfallbehälter sind in der Planzeichnung 
festgesetzt worden. Das Planzeichen hat Normcharakter erhalten. 
Von einer Festsetzung der Bereitstellungflächen als Flächen für 
Versorgungsanlagen sieht die Gemeinde ab. Eine solche Festsetzung 
entspricht nach Meinung der Gemeinde nicht dem Zweck der Flächen, da 
die Bereitstellungsflächen nur an den Entsorgungstagen genutzt werden. 
Die Standorte wurden nach örtlicher Prüfung geändert und befinden sich 
jetzt auf dem nördlich angrenzenden Flurstück 189 und auf dem Flurstück 
4/75. 
Der Plangeltungsbereich wurde nach Norden um ca. 500 m2 vergrößert, um 
die nördliche Bereitstellungsfläche in den Plangeltungsbereich 
einzubeziehen und die vorhandene Grünfläche als private Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung Garten festzusetzen. 
 
Obwohl die Befahrbarkeit der Ringstraße bereits seit Jahren nicht mehr 
gegeben ist, da der Eigentümer des Flurstücks 4/81 durch die Errichtung 
von zwei Toranlagen die Befahrbarkeit unterbunden hat, möchte die 
Gemeinde diese ursprüngliche Planung beibehalten und setzt im Entwurf 
zum Bebauungsplan Nr. 6 eine entsprechende Verkehrsfläche mit 
besonderer Zweckbestimmung als Ringstraße fest. Die Zweckbestimmung 
wird mit verkehrsberuhigter Mischverkehrsfläche festgesetzt.  
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Gemeinde  

Elmenhorst-Lichtenhagen 

Bebauungsplan Nr.6 

Wohngebiet „Strandweg“ 
Abwägung zum Vorentwurf 

Reg.-Nr. 2b 

LRO, Amt für Straßenverkehr 

Stellungnahme: 

 

 
Abwägungsergebnis: 

Die Gemeinde bedankt sich für die Stellungnahme und berücksichtigt die 
Hinweise folgendermaßen: 
zu 2a) 
Die Bereitstellungsplätze für die Abfallbehälter wurden vor Ort überprüft und 
sind in der Planzeichnung auf den Flurstücken 4/75 und 189 festgesetzt 
worden. Der Plangeltungsbereich wurde nach Norden um ca. 500 m2 
erweitert, um auf dem Flurstück 189 den Bereitstellungsplatz für die 
Abfallbehälter und die vorhandene Grünfläche als private Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Garten festsetzen zu können. 
zu 2b) 
In der Planzeichnung Teil A wurden Sichtdreiecke festgesetzt. In den Text 
Teil B wurde die Festsetzung 1.5 aufgenommen: 
1.5 Von Bebauung freizuhaltende Flächen 

Im Bereich der Einmündungen der Stichstraßen in den Strandweg sind 

Sichtdreiecke von Bebauung freizuhalten. Grundstückseinfriedungen und 

Hecken sind im Sichtdreieck mit einer maximalen Höhe von 0,80 m über 

Fahrbahnoberkante zulässig. 
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Gemeinde  

Elmenhorst-Lichtenhagen 

Bebauungsplan Nr.6 

Wohngebiet „Strandweg“ 
Abwägung zum Vorentwurf 

Reg.-Nr. 2b 

LRO, Amt für Straßenverkehr 

Stellungnahme: 

 

Abwägungsergebnis: 

 

 

zu 2c) 
Obwohl die Befahrbarkeit der Ringstraße bereits seit Jahren nicht mehr 
gegeben ist, da der Eigentümer des Flurstücks 4/81 durch die Errichtung 
von zwei Toranlagen die Befahrbarkeit unterbunden hat, möchte die 
Gemeinde diese ursprüngliche Planung beibehalten und setzt im Entwurf 
zum Bebauungsplan Nr. 6 eine entsprechende Verkehrsfläche mit 
besonderer Zweckbestimmung als Ringstraße fest. Die Zweckbestimmung 
wird mit verkehrsberuhigter Mischverkehrsfläche festgesetzt.  
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Gemeinde  

Elmenhorst-Lichtenhagen 

Bebauungsplan Nr.6 

Wohngebiet „Strandweg“ 
Abwägung zum Vorentwurf 

Reg.-Nr. 7 

Nordwasser GmbH 

Stellungnahme:  

 

 

Abwägungsergebnis: 

 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde bedankt sich für die Stellungnahme. 
 
Der Hinweis zur bestehenden Trinkwasserleitung wird zur Kenntnis 
genommen.  

Die Gemeinde plant, eine ringförmige Verkehrsfläche mit besonderer 
Zweckbestimmung festzusetzen. Die Zweckbestimmung wird mit 
verkehrsberuhigter Mischverkehrsfläche festgesetzt. Es ist vorgesehen, die 
gesamte Verkehrsfläche später öffentlich zu widmen, so dass die 
Trinkwasserversorgungsleitung im öffentlichen Raum liegen wird. 
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Gemeinde  

Elmenhorst-Lichtenhagen 

Bebauungsplan Nr.6 

Wohngebiet „Strandweg“ 
Abwägung zum Vorentwurf 

Reg.-Nr. 8 

WWAV 

Stellungnahme:  

 

 

 

Abwägungsergebnis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde bedankt sich für die Stellungnahme. 
 
Der Hinweis zur bestehenden Trinkwasserleitung wird zur Kenntnis 
genommen.  

Die Gemeinde plant, eine ringförmige Verkehrsfläche mit besonderer 
Zweckbestimmung festzusetzen. Die Zweckbestimmung wird mit 
verkehrsberuhigter Mischverkehrsfläche festgesetzt. Es ist vorgesehen, die 
gesamte Verkehrsfläche später öffentlich zu widmen, so dass die 
Trinkwasserversorgungsleitung im öffentlichen Raum liegen wird. 

 

 


